
  

 

Gemeinde Achstetten 
Landkreis Biberach 

 

Satzung 
 

zur 
 

Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungs-
anlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser  

(Wasserversorgungssatzung - WVS) 
 

vom 24.11.2025 
 

 

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 
2, 11,13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Achstetten am 24.11.2025 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

 
 

ARTIKEL 1 
 

§ 42 Grundgebühr 
 
(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt bei Wasserzäh-

lern mit einer Nenngröße von: 
 

Maximaldurchfluss 
(Qmax) 

3 und 5 7 und 10 20 30  

Nenndurchfluss (Qn) 1,5 und 2,5 3,5 und 5(6) 10 15  
 
Euro (netto) / Monat 

0,87 1,31 2,18 4,36 

 
Euro (brutto, einschließ-
lich 7% USt.) / Monat 

 
 

0,9309 

 
 

1,4017 

 
 

2,3326 

 
 

4,6652 
     

 
 

§ 43 Verbrauchsgebühren 
 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die Ver-
brauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 3,16 Euro (netto) bzw. 3,3812 Euro (brutto, ein-
schließlich 7% Umsatzsteuer). 

 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt 

die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 3,24 Euro Euro (netto) bzw. 3,4668 Euro (brutto, 
einschließlich 7% Umsatzsteuer). 

 
. 
 

 
 

ARTIKEL 2 
 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzungsänderung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisher geltenden 
Regelungen und Gebührensätze außer Kraft. 



  

 

 
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen.  
 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn  
 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind, 

 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 

hat oder wenn vor Ablauf der im Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-
genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  

 
Ausgefertigt ! 
 
Achstetten, 25. November 2025 
 
 
Dominik Scholz 
Bürgermeister 


